
Sitzungsvorlage 
1714/19-24            
öffentlich  

Aktenzeichen:   

 

Fachbereich 1 - Organisation zentrale Ver-
waltungsaufgaben 

Verfasser/in: Petra Schraaf 

Datum: 29.12.2023 

 
Körperschaft: Ortsgemeinde Bruchhausen 

 
Beratungsfolge: 
05.02.2024 - Ortsgemeinderat Bruchhausen 

 
 
Bürgermeister: Karsten Fehr  .   Ortsbürgermeister: Markus Fischer.  

 
Tagesordnungspunkt        
Unterrichtung des Bürgermeisters gemäß § 119 LBG 

 
a) Sach- und Rechtslage: 
 
Gemäß § 119 Absatz 3 LBG unterrichten Kommunalbeamtinnen und Kommunalbeamte 
auf Zeit bis zum 01.04. eines jeden Kalenderjahres in einer öffentlichen Sitzung der Vertre-
tungskörperschaft über Art und Umfang ihrer innerhalb und außerhalb des öffentlichen 
Dienstes ausgeübten Nebentätigkeiten und Ehrenämter sowie über die Höhe der dadurch 
erzielten Vergütungen im vergangenen Kalenderjahr. 
Die Unterrichtung der Bevölkerung erfolgt durch eine Veröffentlichung auf der Homepage 
der Ortsgemeinde Bruchhausen. 
 

Dies gilt bei außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübten Nebentätigkeiten und Ehren-
ämtern nur dann, wenn ein Bezug zum Hauptamt besteht. 
Diese Berichtspflicht gilt auch für ehrenamtliche BürgermeisterInnen, soweit die erzielte 
Vergütung aus den Nebentätigkeiten und Ehrenämter 4.000,-- € pro Jahr übersteigt (§ 7 
Abs. 1 Ziffer 3 LBG). 
 

Mit der nachfolgenden Liste seiner Nebentätigkeiten und Ehrenämtern kommt Ortsbürger-
meister Fischer den in § 119 LBG aufgeführten Verpflichtungen nach: 
 

Lfd. 
Nr. 

Organisation Funktion Zuordnung Höhe der  
Vergütung 

(Kalenderjahr 2023) 

1. Zweckverband 
Linz-Unkel zur 
Waldbewirtschaftung 

Verbandsvorsteher innerhalb 
öffentl. Dienst 

2.304,00 € 

2. Sparkasse Neuwied 
 

Arbeitnehmervertreter 
im Verwaltungsrat 

innerhalb 
öffentl. Dienst 

3.209,89 € 

3. 
 

 

Verbandsgemeinderat 
Unkel 
 

Ratsmitglied innerhalb 
öffentl. Dienst 

  568,75 € 
 

4. 
 

 

Kommunale Holzver-
marktungsgesellschaft 
Westerwald-Rhein-
Taunus mbH 
 

Beiratsmitglied innerhalb 
öffentl. Dienst 

Keine Vergütung 
 



Der Ortsgemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
  
 
 


